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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1974

Norm

ABGB §920

ABGB §921

ABGB §1295 Ia6

Rechtssatz

Wer das Zurechtbestehen eines Vertrages zur Grundlage seiner Schadenersatzforderung macht, kann - falls der

Vertrag nicht erfüllt wird - nicht unter Berufung auf § 1295 ABGB statt des Erfüllungsinteresses den Vertrauensschaden

ersetzt verlangen, einen Schaden (hier Entgang des väterlichen Erbteiles), den er auch bei Erfüllung des Vertrages zu

tragen gehabt hätte.
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